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Einreicher: Stadtverordnete Laabs, Gruppe Die Andere öffentlich 
 
 
Betreff: 
Fernwärmeerzeugung in Potsdam  

 Erstellungsdatum 07.04.2010 

 Eingang 902:  

 weitergeleitet an  

 das Büro OBM:  

 Termin der  

 Beantwortung:  

   
 

Anlass des Auskunftsersuchens gem. § 29 Abs. 1 BbgK Verf.: 

 
 
Die Anfrage dient der Kontrolle der Verwaltung, insbesondere soll die Fernwärmeversorgung in 
Potsdam (rechtliche Grundlagen, Kalkulation der Anschlusskosten, Auswirkungen auf ökologische 
Heizsysteme) geprüft werden. 
 
In Potsdam wird Fernwärme (und Strom) durch ein gasbetriebenes Kraftwerk auf der Basis von Kraft-
Wärme-Kopplung erzeugt. Für Bereiche der Stadt gilt Anschlusszwang. 
 
Ich frage den Oberbürgermeister: 
 
1. Auf welcher Rechtsgrundlage basiert der Anschlusszwang und seit wann und durch welchen 

Rechtsakt gilt er für welche Bereiche der Stadt verbindlich? 
 
2. Welche Ausnahmen sind für ökologisch nachhaltige Heizsysteme möglich und welche Anlagen 

fallen unter diesen Begriff? 
 
3. Gibt es in Fernwärmevorranggebieten eine Bestandsgarantie für Gasanlagen? 
 
4. Wie ist eine permanente Gaslieferung zu welchen Bedingungen gesichert und wann laufen 

entsprechende vertragliche Bindungen aus? 
 
5. Gibt es Überlegungen, vom Anschlusszwang abzusehen und wie wirkt die Stadt 

Monopolisierungstendenzen entgegen? 
 
 
 
 
Anlage: 
Antwort der Verwaltung 






